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terlichen Entscheidungsgrundlagen, als Zweifels-

fälle im Plenum besprochen werden sollten und 

zwei Beisitzer in den Protokollbüchern frühere 

Entscheidungen mit Präjudizwirkung zu ermitteln 

hatten (96). Eine Kompetenz für gesetzgeberische 
Maßnahmen besaß die VK nicht und Karl V. 

musste in den Religionswirren der Reformation 

mahnend darauf hinweisen, dass es der VK nicht 

zustehe, »von newen zu sezen oder zu statuieren, 

sondern allein zu reformiren« (140). Erfahrungen, 

die die VK am RKG namentlich bei Besetzungs-

fragen gemacht hatte und die regelmäßig im Visi-

tationsabschied festgeschrieben wurden, gingen 

jedoch in die Reichskammergerichtsordnung ein 

(104). Sie dokumentieren insoweit ein kooperati-

ves Verhalten gegenüber dem Reichsgesetzgeber in 

dem »komplexen Kommunikationsprozess«, der 
das Alte Reich auszeichnete und funktionsfähig 

hielt. Diesen politischen und juristischen »Aktions-

raum« (15 f.) der Visitationen hat Baumann detail-

reich unter zahlreichen Aspekten aufgeschlossen.
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Rechtseinheit durch Reichsgerichte*

Der hier vorliegende Sammelband basiert auf 

den Ergebnissen der 13. Nachwuchstagung des 

Netzwerks Reichsgerichtsbarkeit, die im Oktober 

2014 in Wien stattfand. Er widmet sich einem 

Phänomen, das in der aktuellen Forschung zur 

Reichs- und Territorialgerichtsbarkeit des Heiligen 

Römischen Reiches bisher kaum berücksichtigt 

worden ist: die Bedeutung integrativer Elemente 

im Verhältnis zwischen Reichs- und Territorialver-
fassung (9) in der Frühen Neuzeit. Die insgesamt 

zehn deutschsprachigen Einzelbeiträge spannen 

einen zeitlichen Bogen von der zweiten Hälfte 

des 15. Jahrhunderts bis zum Ende des 18. Jahr-

hunderts und umfassen ein Themenspektrum, das 

sich mit der Bedeutung der Institutionen, der Ge-

richtsbarkeit und des Justizwesens für den Zusam-

menhalt des Reiches (16) bzw. mit der »verein-
heitlichende[n] und verbindende[n] Wirkung der 

Reichsgerichte auf die Gerichtsbarkeit der Territo-

rien« (12) im Alten Reich beschäftigt. Der Schwer-

punkt liegt demnach stark auf der juridisch-kon-

zeptuellen Ebene der Reichsgerichtsbarkeit und 

Territorialjustiz des Alten Reichs; gleichzeitig wird 

durch eine thematische Spezifikation um die in-

tegrativen Faktoren eine Erweiterung der Perspek-

tive in der Reichsgeschichtsforschung geboten, wie 

im Untertitel des Bandes annonciert (9, 20). Der 

Tagungsband wirkt damit historiographischen Ne-

gativurteilen um das oft diskutierte Ende des Alten 

Reiches entgegen und postuliert eine Beobachtung 
seines »Machterhalt[s], der eben nicht vom Reichs-

ende her betrachtet wird« (10, Anm. 4).

Eine bedeutende Rolle innerhalb der Publika-

tion nimmt der Artikel von Hendrik Baumbach 

ein, der den Band eröffnet. Die Untersuchung des 

Verhältnisses von Appellation und Kommission 

während der Regierungszeit Friedrichs III. stellt 

die allgemeinen Grundlagen zur Thematik um 
das rechtlich ineinander verflochtene System der 

Reichsgerichtsbarkeit und der Territorialjustiz dar 

(14 f.). Baumbach demonstriert, dass die Reichs- 

und Territorialgerichte in konkreten Einzelfällen 

* Josef Bongartz et al. (Hg.), Was das 
Reich zusammenhielt. Deutungs-
ansätze und integrative Elemente 
(Quellen und Forschungen zur 
Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 
Reich 71), Köln / Weimar / Wien: 
Böhlau Verlag 2017, 182 S.,
ISBN 978-3-412-50726-8
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zur Lösung von Konflikten kollaborieren konnten, 

indem die an den Kaiser herangetragenen Appella-

tionen zur weiteren Bearbeitung an Kommissare, 

also an konkret benannte Herrschaftsträger im 

Reich, übertragen und damit die Lösung der 
Rechtsstreitigkeiten und die Entscheidungsfin-

dung auf die territoriale Ebene delegiert wurden 

(15). Erstens trug das Wechselspiel von Appellation 

und Kommission und die damit verbundene mehr-

facheTransferierung von Streitsachen zwischen der 

königlichen und territorialen Gerichtsbarkeit in 

der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dazu bei, 

die unterschiedlichen Ebenen einer vertikalen Hie-

rarchisierung von Gerichtsbarkeit im Reich mit-
einander in Verbindung zu setzen. So entstand 

zweitens »die Ordnung der Gerichtsbarkeiten mit 

Zuständigkeitsfestlegungen und einer hierarchi-

schen Gliederung der verschiedenen Gerichtsbar-

keiten des Reiches in diesem Zeitraum« (38).

Unter dieser Prämisse beschäftigen sich die bei-

den folgenden Beiträge mit der Charakteristik des 

Alten Reiches als Lehnsverband. Während der 
Aufsatz von Thomas Dorfner das »Lehnsband« 

(41) noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts als 

ein wesentliches, tragendes Element für den 

Reichszusammenhalt und die bedeutende Rolle 

der Reichshofratsagenten bei den Lehnsinvestitu-

ren herausstellt, verfolgt die Studie von Andreas 

Flurschütz da Cruz den Weg, die machtpolitische 

Dimension lehnsrechtlicher Auseinandersetzun-

gen für das Verhältnis zwischen Kaiser, Territorial-
herren und Reichsritterschaft am Beispiel eines 

langjährigen, vor dem Reichshofrat und dem 

Reichstag ausgetragenen Konfliktes zwischen den 

Fürstbischöfen von Bamberg und Würzburg um 

niederadlige Lehen aufzuzeigen. Privat- bzw. Parti-

kularinteressen auf der einen Seite und persönliche 

(direkte) Beziehungen zu maßgeblichen Entschei-

dungsträgern auf der anderen Seite konnten dabei 
den Ausgang gerichtlicher Verfahren beeinflussen 

(17, 73).

Den dritten Abschnitt, der sich der Rechtspre-

chung und ihrer Anwendung widmet, eröffnet 

Christian Hillens Arbeit. Er stellt nicht nur die 

»langwierige[n] Auseinandersetzung[en]« (85) des 

Konfliktes zwischen der Abtei Marienstatt und den 

Grafen von Sayn um den Umfang der gräflichen 

Herrschafts- und Vogteirechte dar, sondern weist 
auch darauf hin, dass eine »auch noch so lang-

wierige Schlichtung […] für beide Kontrahenten« 

durch das Reichskammergericht vorteilhafter war 

als die Austragung eines gewaltsamen Konfliktes 

(86). Demzufolge kommt in »diesem Prozess-

chaos« (84) den Reichsgerichten eine größere Be-

deutung zu, nämlich die Anerkennung der Auto-

rität der Reichsinstitutionen von Reichshofrat und 

Reichskammergericht durch die Beteiligten, sodass 
»die Reichsgerichtsbarkeit das Reich ausmachte 

und es zusammenhielt« (86). In Anlehnung an 

Baumbachs Analyse wiederum liefert der Aufsatz 

von Robert Riemer im Hinblick auf die Rechts-

anwendung der Appellation einen anderen Blick-

winkel. Im Speziellen untersucht der Autor das 

schwierige Zusammen- und Wechselspiel bei 

gleichzeitiger Abhängigkeit von territorialer Ge-

richtsbarkeit und dem Reichskammergericht im 
Rahmen der Rechtsprechung am Beispiel der Han-

dels- und Gewerbeprozesse aus den Reichsstädten 

Frankfurt und Hamburg. Er gelangt zu dem Er-

gebnis, dass trotz häufiger Auseinandersetzungen 

zwischen den Reichsgerichten und der Territorial-

gerichtsbarkeit der Reichsstädte die integrative 

Funktion des Reichskammergerichtes überwogen 

habe (124), diesem Tribunal also eine »Klammer-
funktion« zukam und sie somit als Reichsinstitu-

tion (neben dem Kaiser oder dem Reichshofrat) 

zum Zusammenhalt des Reiches beitrug (123).

Mit der zeitgenössischen juristischen Literatur 

als ein verbindender integrativer Faktor der Reichs- 

und Territorialgerichte beschäftigt sich der letzte 

Aufsatz des Sammelbandes von Stefan Andreas 

Stodolkowitz. Er untersucht die gerichtliche Praxis 

der Ordinationen und Reskripte anhand der Lite-
raturgattung frühneuzeitlicher Dissertationen und 

stellt anhand dreier Abhandlungen aus der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts die Entwicklungen der 

zivilprozessualen Praxis dar. Beide neu entwickel-

ten gerichtlichen Praktiken – die Ordinationen des 

Reichskammergerichts und die Reskripte des 

Reichshofrats – dienten dabei als »Vorbild« für 

die Territorialgerichte (182), die die an den höch-
sten Reichsgerichten entwickelten Verfahrens-

weisen übernahmen und in die Rechtspraxis der 

Territorialjustiz umsetzten. Durch die Analyse der 

drei Darstellungseinheiten kommt der Autor 

schließlich zu dem Ergebnis, dass durch die adap-

tierten verfahrensrechtlichen Instrumente »unter 

Effizienz- und Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten 

[…] eine einheitlich funktionierende Gerichtsbar-

keit« (182) zwischen der Reichs- und Territorial-
ebene entstand und damit zur Stabilität und zum 

Zusammenhalt des Alten Reichs beitrug.

Auf die Beantwortung der komplexen Frage 

»Was das Reich zusammenhielt« skizzieren die 
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Beiträge mögliche Richtungen zukünftiger For-

schung und stellen konkrete integrative Faktoren 

hinsichtlich des Verhältnisses von territorialer und 

Reichsgerichtsbarkeit heraus. Demnach ist der Zu-

sammenhalt des Reiches in der Frühen Neuzeit 
vor allem von sieben Konstanten abhängig: (1) von 

der zentralen Rolle von Justiz und Reichsgerichts-

barkeit bei der Herrschaftsausübung, (2) von der 

reichszusammenhaltenden Klammer des Lehns-

wesens (Dorfner, Flurschütz da Cruz), (3) von der 

friedensstiftenden Funktion des Rechtes (Hillen), 

(4) von der Appellation als rechtliches Bindeglied 

zwischen Reichsgerichtsbarkeit und Territorialjus-

tiz (Baumbach, Riemer), (5) vom Stellenwert der 
zeitgenössischen juristischen Literatur als verbin-

dendem Element des Rechtswesens in den Territo-

rien mit der Rechtswissenschaft des Reiches (Jörn, 

Stodolkowitz), (6) von den personellen Beziehun-

gen als wichtige vertikale Verbindung zwischen 

Reichs- und Territorialgerichtsbarkeit (Flurschütz 

da Cruz, Solterbeck) sowie (7) von der Rechtspre-

chung und ihrer Rechtspraxis (Jörn, Schulze, Sol-
terbeck, Hillen, Riemer, Stodolkowitz). Neben 

diesen integrativen Faktoren bleiben – wie die 

Herausgeber des Sammelbandes in der Einleitung 

vermerken – weitere Fragen offen, so etwa die 

Geltung des materiellen gemeinen Rechts auf die 

Reichs- und Territorialgerichte, die Bedeutung der 

Schriftlichkeit bei gerichtlichen Verfahren und 

Konfliktlösungen, die Rolle weiterer Institutionen 

des Reiches (etwa Reichstage, Reichskreise, Reichs-

kanzlei etc.) sowie die Rolle der handelnden Ak-
teure für den Zusammenhalt des Reiches (19–20). 

Wir können dem endgültigen Schluss der Heraus-

geber der Publikation nur zustimmen (20): Die 

Reichsgerichtsverfassung band die Territorien und 

ihre Gerichte an die Zentren des Reiches und 

wirkte damit am Zusammenhalt des Reichs we-

sentlich mit. Dessen ungeachtet tragen die sich 

voneinander unterscheidenden, aber dennoch in-

einander verflochtenen Reichs- und Territorial-
gerichte dazu bei, die vielen Facetten des Kosmo-

politismus zu verstehen, die das Alte Reich seit 

jeher auszeichneten. Damit leisten die hier ver-

sammelten Einzelbeiträge einen wichtigen Beitrag 

zur längst noch nicht abgeschlossenen Erfor-

schung des Verhältnisses zwischen Reichs- und 

Territorialverfassung sowie der integrativen Fakto-

ren zum Zusammenhalt des Reiches und tragen 
dazu bei, dieses »Institutionengefüge« (20) nicht 

nur auf der Ebene der Reichsgeschichtsforschung, 

sondern auch im europäischen Panorama (neu) zu 

verstehen.
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In the recent historiography on the canon law of 

the early modern Spanish Empire, legal historians 

have been considering many forms of normativity. 
Nevertheless, law still remains, and there is no 

reason to think otherwise, as a primary source of 

legal orders. In the case of canon law, many of the 

legislations drafted remained largely unknown due 

to their lack of recognitio by the Holy See and pase 

regio granted by the Spanish Monarch. Such texts 

were not printed and only circulated in manuscript 

form, likely resulting in a very low and uncertain 

degree of compliance. During the 20th century, 

gradually but fragmentally, many of these texts 

became known in academic publications. The 
book reviewed here finally gathers together in a 

single volume all the legislative texts drafted at 

church assemblies celebrated in the archdiocese of 

Santafé (today Bogotá) before 1625.

The two editors’ fields of expertise complement 

each other in providing not just a paleographic 

transcription of the texts, but also an introduction 

into their historical context, a survey of the current 

* Juan Fernando Cobo Betancourt, 
Natalie Cobo (eds.), La legislación 
de la arquidiócesis de Santafé en el 
período colonial (Colección Biblio-

teca del Nuevo Reino de Granada), 
Bogotá: ICANH 2018, LX + 810 p., 
ISBN 978-958-8852-31-7
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